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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1953

Norm

JN §71

JN §109

Rechtssatz

Für den Antrag auf Unterhaltsleistung durch den ehelichen Vater, der Reichsdeutscher ist und in Berlin seinen

Wohnsitz hat, ist nicht das Gericht des inländischen Wohnsitzes des Kindes zuständig, sondern das Wohnsitzgericht

des Vaters, in diesem Falle Berlin.
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